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08.01.00 Versicherungen  
Zweck
Wir kennen drei Alternativen des Mangelbegriffs: 
Das Fehlen einer vertraglich zugesicherten Eigenschaft
Das Vorliegen eines Fehlers, der den Wert oder die Tauglichkeit zum gewöhnlichen Gebrauch aufhebt oder mindert
Der Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (abgeleitet aus VOB/B § 13 Nr. 1) 
Baumängel resultieren häufig aus der Fehlleistung verschiedener Planungs- und Baubeteiligter. Den wirklichen Verursacher eines Fehlers herauszufinden ist oft sehr schwierig. 
Versicherungen für Objektplaner
Der Objektplaner schuldet einen Erfolg in technischer, wirtschaftlicher und gestalterischer Hinsicht. Für die Beurteilung der Rechtsverhältnisse zwischen Auftraggeber und Objektplaner ist das Werkvertragsrecht nach §§ 631 ff BGB bindend. Dabei können die beiden Vertragspartner den Vertrag so gestalten, wie er ihren Interessen und Vorstellungen entspricht (Vertragsfreiheit). Der Objektplaner haftet danach für die ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrages. Gleichzeitig muss er alles unternehmen, um den Bauherrn und unbeteiligte Dritte vor Schaden zu bewahren. Nach BGB muß er für Personen-, Sach- und Vermögensschäden in unbeschränkter Höhe haften. Die zweifelsohne wichtigste Versicherung für den Objektplaner ist deshalb seine eigene Berufshaftpflichtversicherung. 
Mängel am Bauwerk können entstehen durch: Planungsfehler, Koordinierungs- und Überwachungsfehler, Termin- und Kostenüberschreitungen, Beratungs- und Aufklärungsfehler. 
Versicherungen des Bauherrn
Jedes Bauvorhaben schafft zwangsläufig Gefahrenquellen mit vielfältigen unkalkulierbaren Haftungsrisiken. Die Rechtsprechung hat sich hierzu aus dem § 823 BGB entwickelt. Der Bauherr haftet danach bei berechtigter Inanspruchnahme in unbegrenzter Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden. 
Ein zweiter Risikokreis entsteht beim Bauherrn durch den Eigentumsübergang von Baustoffen und Montageteilen, nachdem sie eingebaut (mit dem Bauwerk fest verbunden) sind. Schäden durch Vandalismus, Schäden durch Brand, Blitzschlag und Explosion, Diebstahl fest eingebauter Gebäudebestandteile, Glasbruch bis zur Ingebrauchnahme etc. können nicht den Unternehmern angelastet werden, sondern fallen dem Auftraggeber zu. 
Alle diese Risiken werden in der Regel durch eine Bauherrenhaftpflichtversicherung abgedeckt. Die dafür gezahlten Prämien werden zwar regelmäßig auf die beteiligten Ausführungsunternehmen umgelegt, der Auftraggeber erspart aber trotzdem nichts, weil die Unternehmer diese Kosten natürlich in die Preise mit einkalkulieren. Das Ganze ist also ein Nullsummenspiel. 
Versicherungen von Bau- und Montageunternehmen sowie Handwerkern
Der Baustellenbetrieb birgt nicht nur erhebliche Personenschadenrisiken, sondern der Gebrauch von Baustellengeräten oder Unterfangungs- und Unterfahrungsarbeiten können hohe Sachschäden auslösen. 
Diese Risiken werden durch eine Bauleistungsversicherung abgedeckt. Sie ersetzt allerdings nur den Sachschaden und nicht etwa Vermögensnachteile des Auftraggebers. 
Viele Bauunternehmer sind gar nicht oder nur unzureichend versichert. Vor Auftragserteilung muss von der vergebenden Stelle deshalb nicht nur die Leistungsfähigkeit, sondern auch der Versicherungsschutz geprüft werden. Planer fordern Unternehmer oft zur Angebotsabgabe auf, ohne sich vorher von deren Leistungsfähigkeit überzeugt zu haben. Das kann dem Planer später als Beratungs- und Aufklärungsfehler ausgelegt werden. Schützen kann sich der Planer gegen solche Vorwürfe z.B. durch dokumentierte Audits, die in Hinsicht auf die Verjährung nach § 852 BGB (bis maximal 30 Jahre) ohnehin erforderlich sind.
Alle Risiken abdeckende „All risk Versicherung“
Alle Risiken eines Projektes, die aus der Berufshaftpflicht der Planer, der Betriebshaftpflicht der Unternehmer, der Haftpflicht des Bauherrn, den Bauleistungen einschl. etwaiger Vermögensschäden, Montagen und Leistungsunterbrechungen erwachsen, können mit einer Police abgedeckt werden, wenn man die Form einer „All risk Versicherung“ wählt. 
Risiken verändern sich oft während des Projektdurchlaufs. Diese Veränderungen müssen - ähnlich wie bei Verträgen - beobachtet und gemanagt werden.
Aufgaben 
Die Arbeitsschritte vom Risikomanagement zur Versicherung laufen wie folgt ab: 
Projektrisiken müssen 
- identifiziert (Wo? Was?)  
- analysiert (Warum?) und 
- bewältigt werden (Wie? Womit?). 
Risiken werden bewältigt durch: 
vermeiden 
(beseitigen, verzichten, andere Lösungen suchen, Schutzmaßnahmen ergreifen, etc.)
vermindern 
(begrenzen, Kompetenzen regeln, Verhalten beeinflussen, etc.)
überwälzen 
(versichern, Haftung ausschließen, etc.)
selbst tragen 
(Risiko einkalkulieren, Reserven bereitstellen, Ausweichmöglichkeiten schaffen, etc.)
Versicherung(en) abschließen für Risiken, die wir nicht selbst übernehmen wollen (oder können). Besondere Beachtung sind den Hauftungsausschlüssen zu schenken. 
Periodisches Risikomanagement, um sich verändernde Risiken angemessen zu berücksichtigen 

Flussplan allgemeine Schadenregulierung
Bei einem Bauschaden sind meist mehrere Parteien beteiligt. Wer hat was zu tun und wie ist der Ablauf mit seinen kaskadenförmigen Ausstiegspunkten? Die Zusammenhänge sind in einem Flussdiagramm am besten begreifbar. 
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